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Neues republikanisches Blatt.
Heva uîsgegeb en von Escher und Usteri.

Band t. X. XXVII. Bern, 2st. Januar lövv. Plnvêose VIII.

Ges e z g e b nng>
Senat, 16. Januar»

(Fortsetzung.)
Kubîi. Der Noth und Jammerstand eines

großen Theils der Republik ist gewiß nicht genug zu
beschreiben: der Kanton Linth befindet sich in besom
ders trauriger Lage. Aber was ist da zu thu«? nichts
anders als was die Commission vorschlagt: kräftige
Verwendung bei der fränkischen Regierung.

Hoch. Traurig ist das Schiksal Helvetiens —
noch weit trauriger ist es, den- Elend abhelfen zu
Wolken, und es nicht vermögen: er unterstüzt darum
den von der Commission geäußerten Wunsch.

Mittelh olz' er. Auch mein Grenzkanton theilt
die Leiden so vieler anderer; die Summe der 250,000
Fr. wird etwas, aber sehr wenig vermögen; die
vereinigte Commission versäumt gewiß nichts, was
von ihr abhängen kann.

M e y er v. Aarau nimmt den Beschluß auch an,
wünscht aber sehr, Rechnungen über die Verwen-
dung solcher Gelder zu sehen; gewiß ist's, daß oft
für die einen genug Geld da ist, für andere keines:
so z. B. ist der Professor Trulles in Paris ganz aus-
bezahlt, ohne Zweifel, weil er intimer Freund vom
Minister S tapfer ist. —

Scherer. Ais die Franken wieder ins Thur-
gan kamen, haben sie viele hundert Obstbäume um-
gehauen und das Holz, das ihnen die Gemeinden
tiefern wollten, um jene Verheerung zu hindern,
mcht angenommen.

Iî 0 thii. Nicht nur ist der Kanton Linth durch
die Erpressungen der Franken erschöpft: wir haben
in kurzer Zeit Anarchie zu erwarten: alle Beamten
verlangen ihre Entlassung; seyt y Monaten erhielten
sie keinen Heller an ihre Besoldung. Er verlangt,
dag man vom Voilziehungsausschusse Auskunft über
die bli^-cngcn Maaßregeln für Abhebung der drückcu-
vtn Uebel des Volks verlange.

August, ni erwähnt, es seyen mehrere Hunden

Kinder im Wallis durch Bürger des Kantons Leman
gekleidet worden.

(Die Fprtfttznng folgt.)

Beilsgen zu der in Nro. 2g abgedruckten
Bothschaft über die Entschädigungsbe-
geh reu der Patrioten in Zürich und
Freyburg.

Beilage L.
Vcwm Donnerstag den I2ten December 1799.

Prskls Bürger Regierungs-Commissär Tobler
und die Mitglieder der ehemaligen Regierung
des Cantons Zürich vom Jahr 179-4 und 95»

Bürger!
Der Zwek dieser Versammlung ist kürzlich fol--

gender: den lytcn October 1798' gieNgen die geftz-
gebenden Räche, über die Reklamationen der verfolge
ten Patrioten zur Tagesordnung, motkvirt daß sich
dieselben mit ihren Entschäbigungs - Begehren, an
die richterliche Behörde zu wenden hätten.

Da das hiesige Distriktgericht wegen Ausstand
nicht Richter seyn konnte, so faßte das Vollste-
hungs-Direktorium Untern, 25WN März 1799, kraft
des iten u- d gken Artikels des Gesetzes vom àwn
jJenner den Beschluß die Distriktsgerichte Andelfins
gen Bülach und Winterchur seyen ernannt, über
das Entschädigungs-Begehren der verfolgten Patnö-
,en im Canton Zürich abzusprechen.

Die Kläger haben das Distriktsgericht Andel-
fingen verworfen.

Das Vollzichungs-Di'rertonum hat mich unterm
28ten November bevollmächtigt, Sie zu versammeln,
und entweder Bülach oder Winterchur- zu ver-
werfen.

Ich lade jedes Mitglied der Versammlung ein,
bei dem Namensaufruf, eines der 2 Distriktgerichte
Büliach oder Winwrchur zu verwerfen; ohne in die
Streitfrage selbst einzutreten, weil an dieser Stelle,
von keiner Beantwortung irgend einer Rechtsfrage



die Rede seyn kann; sondern einzig, daß durch die
Befolgung der Geftze und Beschlusse dem Kläger ein
Richter angewiesen werden könne

Worauf B. Hirzel erwiederte, er babe in der
Ordnung das Wort begehre, allein der Namens-
aufruf nach der Willkühr des Regienmgs-Commis-

Mehrere mißlungene Versuche zu einem gänzli-ssar konnte ihm persönlich nachtheilig werden, indem
chen Vergleich zu gelangen, nöthigen mich in dieser.andere Mitglieder der Versammlung ,' ohne die Haupt-
Versammlung darauf zu beharren, daß ein Richterjfrage gründlich zu kennen, durch ihre Deklara-onen
bestimmt werde. Aber nicht nur mit herzlicher Freude
werde ich, nachdem dieß beendigt, jedem das Wort
geben, der hierzu dienliche Vorschlage machen will,
sondern versichere hoch und theuer, daß es den Rech-
ten ohne Schaden seyn solle, und daß ausser dem
wohlthuenden Selbstgefühle, die wahre Achtung und
Dankbarkeit jedes friedliebenden Bürgers und na-
wentlich des Direktoriums solche Vorschläge unter-
stützen und begleiten werden.

Nach dieser Eröffnung verlangte Bürger Alt-
Sekelmeister Hirzel beim Rech das Wort, »nd de-

kiarirte: Jedem Mitgliede eines Freistaates sei erlaubt,
Reklamationen und Forderungen jeder Art zu machen,
und jedem Geftzgeber und Richter stehe zu, selbige
anzuhören, und nach Befinden anzunehmen oder ab-

zuweisen; nun glaube er, sei es jetzo Zeit, dem
vollziehenden Direktorium Vorstellungen zu machen,
indent er diese Versammlung zufolge des Vertrags
des Bürger Regiern-gs - Commissàrs so ansehe, als
ob jedes Individuum derselben, sich bestimm: erkia-

reu solle, eines der angezeigten Distriltsgerichte in
der geforderten Patrioten-Entschädigung als Richter
anzuerkennen, oder zu verwerfen; wogegen er st«)

bestens verwahre, und behaupte, daß allervorderst
begründeten Vorstellungen müsse Gehör gegeben, ehe

etwas anders könne vorgenommen werden, wünsche
also den Entscheid der Frage zu wissen, ob eine

ehevorige Negierung für Staatshandlungen dieser

Art könne belangt werden? und dann hierüber das
geftzgebende Corps des nahern zu v-rstandig n. Er
glaube das Dekret vom lyten October 17YL habe
schon allbereits über diese Frage abgesprochen, und
als Beweis zergliederte er die verschiedenen Confide-
ranks des Dekrets und verlangt, daß die Von ihm
anf^ssezte und unterzeichnete Petition möchte ablesend
augehört und an das Vollziehungs-Direktorium be-

fördert, alle fernern Schritte sistiren, in der Hoff-
nung, es werden von der helvetischen Regierung
keine gerechte Vorstellungen weggewiesen werden, und

gegen die Regierung von 1794 und 95 kann weiters
kein Gesuch statt haben. Von allen Seircn schallen
die Worte „unterstüzt" und entsteht Tumult.

- Bürger RegierungS - Commissar will diese Vcr-
lefung erst beim Namensaufruf bewilligen; widerlegt
die gemachten Einwürfe, der Geftzgeber sei vom B.
Hirzel unrichtig als Richter angesehen, Erwägungen
eines Geftzes seien für den Richter nicht verbindend,
Geftze würden für die ganze Nation gemacht, könne

also kein Ausstand gelten, noch Partheien verhört
werden u. s. w.

der Sache schaden könnten, er hssse deswegen, man
werde seine Petition anhören, und glaube, vast aim
solche von der Versammlung angenommen' werde,
könne nicht weiter fortgefahren werden.

Der B. Regierungs - Commiyar stellt nochmalen
der Versammlung vor, B. Hirzel habe kein Recht,
das Wort zuerst und allein führen zu lassen, da er

nà aber bereits alles gesagt, und der Wunsch all-
gemein feie, möge er seine Petition vorlesen.

Da B. Alt Rathsherr Reinhardt vsn dem B.
Reglerungs-Commissair Tobler verlangt, seine habende
Vollmacht ablesen zu lassen, so ist solches sogleich
geschehen.

B. Alt Rathsherr Diethelm Lavater Med. Dokt.
erhielt das Wogt, und bezeugte, daß nach seinen

Begriffen, sich der B. Hirzel so vollständig als mög-
îlch ausgedrütt habe, das mehr berührte Dekret
führe ihn aus Besorgnisse, oder der Richter müsse es

anders verstanden haben, er für sich behaupte, was
in seiner Petition, welche er ablas, und ->ll l'row-
colkuin gab, des Nähern detaillirt enthalten ist.

B. Äitzuustnnister Salomon Escher. Er verlan-
ge nichts als Ordnung, stimme gänzlich der Petition
des B. Hirzels bei, und belobt anbei das Bench-
men des B. Regierungscom.nissars Toblcrs als gt>

wesene» Disiriltspràsident.
B. Aitrathsherr Mcis. Er trete in keine Fra-

ge, ob und wie abgesprochen werde, ein, sondern
behalte sich einzig vor, das Scrlptum des B. Hir-
zeis zu unrcrzetchnen.

B. Aleanumaun Steinfels. Jedermann kennt

seine redliche Gesinnungen, und wann man damals
änderst geurtheilt hätte, so ware man vor der Bnü
gcrschaft nicht sicher gewesen.

B. Aitrathsherr Eschec in der Neustadt und

B. Altamtmann Meyer folgen gänzlich B. Hirzel.
B. Major Schuichcß ebenfalls, und wolle sich

ches unterzeichnen, mit dem Beifügen, daß er in

gegenwärtigem Fall keinen Richter weder annehnü

noch verwerfe, und behalte sich vor, das weites

nach dem Namensaufruf z» eröffnen.
B. Obmann Füsit. Lange habe er gewünscht

daß man von beiden Seiter. gütlich zusammenteM
möchte, sein Entzweck dabei sey gewesen, ErbM
rung »nd Weitläufigkeiten zu verhüten, hätte M
auch kein Bedenren g .nacht, ein Gericht zu verweh
sen oder eines anzunehmen; da nun aber die M-.
foderung nach den strengsten Rechten gefodert ive«e,

so glaube er auch, daß man jezo auf den Anfang

und Ursprung zurückgehen müsse, und stehe im M
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chen Gedanken mit B. Hirzel; finde auch seines Orts
gegen die Grundsätze gemeinen Rechtens, daß ein
Theil Ansprachen unter den Richtern gesessen, —
er unterzeichne B. Hirzcls Scriptum, und bitte den-
selben, nur noch de» Grund: »ob die Sache für
den Richter gelangen könne," zu verstärken, und
glaube übrigens, daß beim Entscheid dieser Fragen
die Interessenten nicht sitzen können.

B. Altstatthalter Hirzel. Er glaube, er hätte
Grund genug gehabt, auszubleiben, da er aber er-
schienen, so wolle er sich lediglich verwahren, für
gütlich oder rechtlich einzutreten, bis die Frage cnt- ^ „ - ^
schieden werden könne, ob von der jetzigen Regie-rium bedenklich, indeme selbiges die ehcvongen Res
rung die ehemalige könne belangt werden. — Er gierungsglieder offenbar als ein ganzes Corpus be-

redlicher Mann gelebt und gehandefi zu haben, und
vor Gewaltthätigkeit gesichert zu seyn. — Bei jener
Beurtheilung babe er gethan, was alle Welt gethan
hätte, er könne keinen Schuldenrichter hierin aners
kennen, hoffe übrigens, die gemachte Vorstellung
werde die nöthige Impression machen.

B. Scheuchzcr und B. Altzunftmeister Hirzel
erklären sich für B. Hirzels Seriptum, und wollen
selbiges unterzeichnen, oder dießfalls ihre Namen
scl protocoling geben.

B. Altzunftmeister Georg Escher. Er finde die
Form und Einleitung von dem Vollzlehungsdirektos

unterzeichne B. Hirzels Petition, oder gebe dafür
seinen Namen nck lwokocollug.

B. Aitrathsherr Reinhard. Er glaube, die Ge-
sezgeber haben in richterlichen Sacken keine Stimme,
und beziehe sich auf die verlesene Vollmacht vom 2g.
Nov. dakirt, und da in derselben stehe: »das Di-
rektorium interessire sich hiefür, " so sey selbiges
nicht mehr uuparkhciisch.

2. Glaube er nicht, daß das Direktorium als
Beistand der Parlheien anzusehen, sey selbiges aber
Prorektor derselben, - -
wird
ten

fasse, und also die gewesene Regierung gesucht und
angefochten werde; er stehe in gleichen Gesinnun-
gen mit B. Nathsherr Lavater, daß die ehevorigs
Regierung nicht als Corpus, sbndern individuell ans
gesprochen werde ; auch seyen seine Gesinnungen
deutlich in B. Hirzcis Petition eröffnet, und könne
ihn keine Beredsamkeit bereden, daß beim Beschluß
des Dekrets, ob abzusprechen sey, nickt schon abges
sprachen gewesen; wünscht, daß diejenigen Mitgl'ês
der, so B. Hirzels Scriptum beistimmen, solches

gewünscht, daß vorerst untersucht würde, ob das
Vollziehungsdirektorium competent, ein Collegiunp in
Corpore oder individuell zu beuammeln; wann däs-
seidige dießfalls nicht intéressât, so hatte man nicht
nöthig gehabt, auf diese Art ciciren zu lassen; es
jey selbiges also entweder Kläger oder Interessent
und glaube er deshalb:

-) Es möge sich ein jeder Einzelne erklären, wie er
wolle, so habe es keinen Bezug auf andere,
und können einzelne Erklärungen kein Collegium
verbindlich machen.

b) Könne dieses Geschäft keinem richterlichen Ent-
scheid unterworfen und keine Regierung gegen
Distriktsgerichte verantwortlich gemacht werden.

c) Stehe bei der Legislatur, zu erklären, wer
darüber sprechen so!!/ aber dabei müßten alle
Interessente - auf der Seite bleiben.

D. Aitrathsherr Pestalutz. Er finde V. Hirzels
Vorrrag ganz nach seiner Ueberzeugung, und sey
"freit, selbigen zu unterzeichnen. Die Frage, ob
em Richter bestehe oder nicht bestehe, finde er der-

Scheuchzcr und B. Salomon Pestalutz, treten den
Gesinnungen des B. Hirzcls bei, und wollen selbige-

unterzeichnen.
B. Major Finsler ebenfalls fragte aber zu

gleicher Zeit, ob alte Conventionen zwischen .zwei
Pârtheien errichtet, dato wieder umgestürzt werden
îàien? Es sey zwischen einem Mitglied dle^s
ehemaligen Collegmms und einigen der vornehmsten
Gliede:» der Paw own, eine Amnestie und ganzliche
Vergessenheit des Vorgegangenen verabredet, anges
nommen und besiegelt worden, wie die Akten zeugen
werden; erwünschte, daß zur Ehre dieses Mitglieds,
so hierin Namens der ehemaligen Regierung gehans
delt, dieser Traktat dem Vollzichungsbirektorinm
eingegeben würde.

V. Hofmeister zum wcissen Kreutz stimmt B.
Hirzei bei bemerkt anbei, daß ihn die abgelesene
Vollmacht des B. Regicrungscommissars nicht des

ruhige, weilen die vornehmsten Personen der Regies
rung die eine Bartssi sehr stark in Schutz nehmen,
hoffe aber, die Vorstellung des B. Hirzels werde si»

malen unnothig oder vorzeitig ; - das Vollziehnngs^vielen Eindruck machen, daß der andern Parchei auch
oirektorium werde die in diesem Vortrag enthaltene
Grunde deutlich und begründet finden, er hoffe auch,
der B. Regicrungscommissar werde selbigen nach sei-
ner (^Lestuttq unterstützen.

B. Atwachsherr Escher im Seide.chcf unterstützt
solches.

B. Altzunftmeister Schinz. ' Er glaube als ein

Gehör gegeben werde. Man solle nachsehen, wie
weit uns das Glück der Patrioten bis anhin gebracht,
sehen, was wir gewesen, und was wir geworden,
und frage sich nun mehr-, wer am rechtmäßigsten
Entschàdmsse fordern könne.

B. Escher im Felsenhof stimmt den BB. Hirzel
und Füsli bei, und ist bereit zu unterzeichnen; —



«nttrstl'izk zugleich dm B. Finsler, und giebt ->â>

daß er glaube, es könne dieses Colle«
gium nicht mehr belangt werden, da selbiges seine
Entlassung iy Händen habe;— übrigens sehe man
deutlich genug, wie parcheiisch in diesem Geschäft
gehandelt worden, so daß man Revision verlangen
dürfe ; er seines Orts glaube, die verlesene Voll«
macht sey von einem Burger der Stadt eingeleitet
worden.

B- Altrathsherr Schinz. Er erklare sich für
der BB. Hirzel und Lavater verlesene Note, hoffe,
selbige werden solche Impression machen, daß die
helvetische Negierung Recht ertheilen werde, und
glaube keineswegs, daß derselben Wille sey, daß
man schweige, wo man reden sollte. - Freilich
glaube er, das helvetische Direktorium Hütte das
Geschäft von Ansang her anders einleiten und nicht
mit so viel Wärme die Patrioten verfechten sollen;
«r hoffe, auf diese Gegenvorstellung werden Beklagte
auch verhört werden, und sich dann erzeigen, in wie
weit man noch an sie reklamiren könne; — er glaubt
nicht mehr verantwortlich zu seyn, indem sie da-
mals eine anerkannte Obrigkeit gewesen, und mußte
die Sache von Anfang her untersucht werben ; die
Amnestie gehöre gar nicht hieher; er hoffe, daß die
Vorstellungen angenommen werden, und ersuche den
B. Regierungscommiffür um Ruhe und Friedens
willen, es so einzuleiten und zu unterstützen daß
diese Sache bald ein Ende gewinne, und wünsche
nichts mehreres, als nach Gesetzen, Ordnung und
Gerechtigkeit behandelt zu werden.

D. Altzunfcmeister Ott, und B. Pfleger Hofmei«
sier, stimmen B. Hirzels Vsrtrag bei, und wollen
selbigen unterzeichnen, oder ihre Namen dafür as
llliucoi-ollum geben.

Br. Alt « Rachsherr Grebel. Er wünschte, daß
alles was heute gvredt worden, unter Augen unpar«
rheyischer Richter geschehen wäre, -so hoffte er guten
Erfolg davon, stimme Br. Hirzel bei, und werde um
terzeichnen; erwarte auch, daß der Antrag des Br.
Major Finslers, beweisend das Mitglied so den
Traktat abgefaßt, in Erfüllung komme. Endlich
wünsche er besonders, baß alle unverfälschten und
achten Patrioten, unter welche er sich selbsten zähle,
mit Fleiß daran arbeiten möchten, daß nicht immer«
Kar nur auf Zwietracht und Unruh zu befördern ge«

trachtet werbe, und daß jeder Patriot, seye er von
we cher Seite er wolle, helfen mochte, die Ruhe uno
das Gluck des Vaterlandes unter dem Beistand Gor«
tes ht'zust.llen und zu befördern.

Br. Alt « Amtmann Hottinger, Br Wehrli, Br.
Hirzel, Br. Ott, stimmen dem Vertrag Hr. Hirzels

Auf d-ese gethane Aeußerungen wurde von dem
Br. Regierungscommissair, der Namensaufruf dem
Secretariat anbefohlen, bey welchem circa 120 Mit«
Mîm sich äußerten, daß sie keines der vorgeschlage«

nen Gerichte weder annehmen noch verwerfen, son,
dem lediger Dinge den Erfolg von der Petition des
Br. Hirzels erwarten wollen.

Die Erben von circa Z° Verstorbenen wollten
auch keins annehmen, ' und folgten meistens einer,
von einem unter ihnen gegebenen Meinung, daß die
Verstorbenen von niemanden mehr gerichtet werden
können, als allein von Gott, — einige wollten auch
den Erfolg der Hirzlischen Petition abwarten.

Bon circa 34, theils Auslands, theils auf der
Landschaft sich haltenden, und auch Krsnkyeits we«

gen abwesenden Gliedern war niemand in ihrem
Namen mit Procuc versehen, gegenwärtig.

So wie auch einige Glieder sich äußerten, öa
sie damals abwesend, oder im Auslande, oder no
nicht an der Regierung gewesen.

Br. Alt-Amtmann Heinrich Heidegger allein
stimmte für das Dissriktsgericht Winterthur, und
verwarf Büllach.

Nach diesem Aufruf verlangte Br. Alt « Seckel«
meisier Hirzel, da man beinahe einmüthig für sein
Scriptum stimme, und solches unterzeichnen wolle,
selbiges bis Anfangs künftiger Woche zu näherer
Einsicht auf die Munizixaliràt zu legen, damit jeder
auch wisse was er unterzeichne.

Auf die Anzeige des Br. Regierungscommissair
aber, daß er verlange, daß dabei das Gesez die ein«

zugebenden Petitionen betreffend, beobachtet werde,
übergab der Br. Hirzel seine Petition dem Br. Com«
missar, und überließ jedem einzelnen Individuum eine

eigene Bittschrift auszufertigen, ersuchte aber anbei,
die Willensmeinung der meisten Anwesenden, dem
helvetischen Vollzichungs« Direktorium bekannt zu

machen.
Br. Heß im Beckenhof, bittet besonders anzu«

merken, daß ein einziges Mitglied gewesen, das nicht
beigestimmt habe.

Br. Major Schultheß, der sich vorbehalten,
nach dem Namensaufruf das weitere vorzutragen,
dekiarirte, daß er in jedem Fall einen Richter erkenne,
aber in diesem Geschäfte werde er memaien keinen
anerkenne» noch annehmen, — verlangt Verlesung
des Protokolls, und ersucht den Br. Regierungs«
commissair, der Verwaltungskammer aufzutragen,
vor einer folgenden Zusammenkunft, eine zerbrochene
Scheibe in dem Versammlungszimmer repariern j»

lassen, indem man Gefahr lause, an der Gesund^
Schaden zu leiben. — Beim Aufstehen wollte er M
gegebene Declaration dahin zurückziehen, daß er ve»

Erfolg über die Hirzlischê Petition erwarten wolle.
Der Sekretär des Br. Regierungseo.nmisjäie,

(Big.) M. A r t e r.
Dem Original gleichlautend. Bern, den igttrl

zcmber 1799.
Der Generalsekretär des Voll;. Direkionnms,

M 0 u s s 0 n.



Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Nsteri.

Band i. X. XXVlll. Bern, 25. Januar I8ss. (Z. Pluviôse VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Senat, iü. Januar.
s Fortsetzung.

Bay. Die Farben können nicht schwarz genug
aufgetragen werben, um das Elend Helvêtiens zu
schildern! — Cs ist auch gut, daß dieß laut ge?
schehe, und daß es in Frankreich wiederhalle. Bee
reîts hat die Commission sich mit Aufspürung der
Rettungsmitte! beschäftigt:

'

das erste Mittel wäre
Neutralität; der Regierungsausschuß arbeitet
daran, solche, und vor allem Verminderung der
Gruppen zu erhalten; ehe dieses geschieht, hilft alle
Unterstützung der Kantone zu nichts; die Soldaten
nehmen vorzu, was den Einwohnern geliefert würde,
iynen wieder ab. Ueber das, was bisdahin in den?
Fache der Unterstützungen geschehen, wird der Mb
niuer des Innern, jedem der cs verlaugt, gerne
Auskunft geben. Der B. Tralies, der auf wieder?
holte Einladung der fränkischen Regierung nach
Paris gesandt ward, erhält ein sehr mäßiges
Gehalt.

Kubli. So richtig Bay's Bemerkung seyn
mag, so ist es^der Schluß nicht: sendet man nichts,
so werden die Einwohner um desto schlimmer mitge?
genommen.

Bay. Mein Schluß war einzig: die Unter?
stutzung werde so lauge unwirksam seyn, so lauge
die smiMichtn Truppen im Lande sind.

Der Beschluß wird angenommen.
Rath theilt den Brief mit, wodurch

der B. Gmyre »eine Annahme und Ankunft in Bern
anzeigt. (Man klatscht.)

Der Beschluß wird verlesen, der die Wahlen
der Wahlversammlung des Kantons Baden gutheißt.

Er wird einer Commission übergebe», die in 2
Tagen berichten soll; sie besteht aus den B. Zieg?
»er, Diethelin und Schwalle r.

Keller wird zum Präsidenten, Schwall er
zum französischen Sekretär, und Fuchs zum Saal?
MMttor ttwichlx.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der dem B. Lacoste, Mitglied des ßgroßen Raths,
einen Urlaub bewilligt, um eine Sendung des Voll-
ziehungsausschusses anzuuehmen.

Nachtrag zu der Sitzung des große» Raths von»
V>. Januar. (Vergi. S. ivl.j
Vetsch legt folgendes Gutachten vor.

VB. Repräsentanten! Sie haben unter dem
2Y. Wintermonat 1799 einer Commission die Bolh»
schaft des Direktoriums zur Untersuchung zugewiesen,
die für den Bürger Bcrchtold von Geyswyl im Kans
ton Waldftättcn eine Begnadigung von der Zucht»
hausstraft zur Embaimung in seine Gemeinde ver--
langt.

Ihre Commission kennt kein organisches Gessz,
nach welchem die Vegnadigungsbegehreu geprüft
werden könnten; sie war sich also selbst ûberlawsn
und mußte ihr Resultat blos aus ihrem Begriff hon
dem Begnadigungsrecht herholen.

Schon dieser isolierte Zustand und die Wichtig''
keit des Gegenstandes ftzte Ihre Commission in nicht
geringe Verlegenheit; obgleich das Direktorium und
die gesczgà'Nden Räthe bisdahin nicht seyd ka'-g auf
Gnavenercheilnugen hielten, so fühlte doch
Commission sehr lebhast, daß -der große Rath einen
hohen Werch auf das Begnadigungsrecht ftzt, 'und
daß er oisîen nicht durch geringfügige Anwendung
yeraowurdiM» will, und daher jeden vschand-ne»
Fall, ehe er endlich abspricht, der sorgfältigsten"«»-
terzuchnug emer Comnstissisu.ttnt-erwirst, die-die Pflicht
aat, die Gründe der Zuläßigke t oder Nichtzulaßig,
-e-t der Begnadigung ans der Rechtiakeit, der Zwek-
ma;gtg:e»t der'elbcn zum Staat, und aus dem Ver,
hLlt.!..z bes..Verbrechens zur Strafe herauszuheben,
und vuu^qroßey Räch vorzulegen.

In Folge dessen mach? es sich Ihre CommiMott
zur 5-Vcht, Ihnen, BB. Geftzgeber, ihre Gnmdsätz?
d»e sie diêft'r Untersuchung »umlegte, und «ach des
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nen sie diesen Fall beurtheilte, vorzulegen, um Sieiden Strafgesetzen à Grausamkeit und übertriebene
damit in Stand zu setzen, Ihren Schluß richtiges Strenge verbannt, und j ede Strafe genau dem Grade
beurtheilen zu können. ftes Verbrechens augepaßt. Hier leidcn alle Müde-

Die Begnadigung als Begnadigung ist (nachirungsgrünoe für einen Verbrecher, die in seiner
ihren Begriffen) im strengen Sinn des Rechts in der
Staatsgcsellschafc nie rechtlich; sie ist vorzügliche Be-
Zünstigung durch Machtspruch, und immer eine Ver-
letzung ober Aufhebung eines Gesetzes der öffentlichen
Sicherheit und der Privarruhe, zu Gunsten eines Ver-
brcchers, welches in einem Staate, wo jeder Bm-
gcr vor dem Gescz gleich ist, ohne Verletzung der
Gerechtigkeit, nie geschehen kann, weder in Bezie
hung auf die gestörte Ruhe der Staatsgcsellschaft,
noch auf die Verletzung der Privatsicheryett.

Als eine politische Maaßregel in wichtigen Fâl-
len, zur Uettung irgend einer Gefahr der Staats-
gesellschaft, hat sie Anspruch auf Zuiäßigkeit, wo durch
ihre Anwendung mehr Böses vermieden wird, a!6
Unrecht geschieht; jedoch kann auch hier, in Nüksicht
auf die Rechtlichkeit, der Zweck das Mitte! nicht
heiligen.

Als bloße Annäherung eines zu sirengen Fehluv
theils zur Gerechtigkeit, unter dem Titel der Begna-
bigung, kann sie wohl zulaßig seyn; jedoch ist sie

auch unter diesen Umstanden ein Fleck der Unvollkom-
meuheit, und das gefährlichste und elendejre Mittel,
dem Unrecht Einhalt zu thun.

Nur der Fall, wo durch die verborgene Hand des

Schiksals durch ein Unglüksfall die Straft eines
Verurtheilten aus dem Verhältniß zum Urtheil veo

ruft, kann, in Rükstcht der Form, gerechten Am
spruch auf Begnadigung machen.

So wie die Begnadigung nach diesen Grund-
sätzen in den mehrcsten Fallen entweder ein Akt der

Ungerechtigkeit, ober ein höchst übel angebrachtes
Mittel bleibt, die Ungerechtigkeit zu heben, so muß
ihre Anwendung nicht weniger nachtheilige Folgen
haben, und besonders die Achtung des Geftzgebers
und des Richters schwachen, die Kraft der Gesetze

lahmen und auf die Sitten den übelsten Einfluß ma-
chen, und also trauriger Weift die Anwendung, in
Hinsicht auf diese Folgen, in demjenigen Staate am
unzuläßigsten machen, in dem sie eigentlich am hau-
sigften erfoderlich würde, und umgekehrt.

Wo ein Staat zu seiner wahren Bestimmung hin-
angereist ist, da sind die Verbrechen selten, und die

Strafen gerecht. In einem solchen Staate sind alle
nöthigen Gewalten so zwekmaßig angeordnet, daß

jede der andern, auch bei der sorgfältigsten Treu-
mmg ihrer Verachtungen, von der ersten bis zur
fttten, mit der größten Zwekmäßigkeit, Harmonie
und Fertigkeit zur allgemeinen Wohifart einander in

die Hände arbeiten. Hier existieren die möglichst ein-
sachsien, weisesten, menschlichsten, auf die Bedürft
nisse, Kultur, Klima, Reichthum, Erwerb und

Sitten der Bürger berechneten Gesetze. Hier ist ans

schlechten Erziehung, in der herrschenden Meinung,
im Airer, im Verdienst um die Menschheit, im
Temperament, im Anlaß, in der Verführung, in
der Uebereiiung, in der Unwissenheit liegen, alle
mögliche Anwendung. Hier sind die Gerichte »eben
solchen Gesetzen von den einsichtsvollsten, unpars
cheüschen, gerechtesten Männern beftzt, die bei der
Anwendung den Awek in Beziehung auf Gerechtigkeit,
Menschstchlcit^und den Schutz der allgemeine» und
individuellen Sicherheit nie ans den Augen verlieren;
selbst die Ausführung der Straft ist überall mit
Menschlichkeit begleitet, nirgends auf eine gewalt-
same, schrckhafte Zerstörung der Absichten der Schvp-
fung, und der süßen freundiichen Gewohnheit des
Daseyns und Wirkens hingehend; die Gefängnisse
sind nicht das Produkt eines sinnreichen Menschen-
Würgers, in schrekliche, die Menschheit empörende
Abgründe angelegt, und vom Duft lang-amer Er-
siecdung des Lebens erfüllt! "

nein, sie sind Woh-
nungen für Menschen, mit hinlänglichem Licht und

Lebenàft versehen, und zugleich für Versitilichung,
gute Nahrung und der Menschheit würdige Beschaff
tigung dieser Unglükiichen gesorgt. Hier sind alle
Mittel zur Verhütung der Verbrechen sorgfâlrigst am

gewandt: dem Lasier ist keine Hoffnung zur Straf-
losigkeit gelassenund die Tugend wandelt ungehin-
dert mit jedem Schritte der Ehre nnd der Achtung
entgegen; auf der ganzen Nation ruhet das Gepräge
der ruhigen Zufriedenheit, der wünschenswerthestea
Eintracht und der Sittlichkeit. Hier können also
wohi selten die Ursachen zur Begnadigung eintreten,
und die zum Wunder stakt finden sollten, sind von
der Art, daß die ganze Nation mit den reinsten.
moralischen Gefühlen solche nicht nur billigen, son-

dem laut fordern kann; hier trifft sie etwa auf ein

besonderes Talent, das der Nation große Dienste
leisten kann, oder aus ein Subjekt, dessen Strafe
durch einen unvorhergesehenen Anfall aus dem Ms
häitniß verrükt wurde; hier haben sie also nie st

gefährliche Folgen, weil sie theils äusserst selten,
md dann möglichst zwelmäßig vorkommen.

Aber ganz anders verhält es sich in einem Staat,
wo diese Einrichtungen vermischt werden, der sol"
sagen ein Gegenstück von jenem ist wo die »ss.

schiedcnen Gewalten nicht nur in einander eingreif«,
sondern durch Misttauen und Privat - mW Lê
intéressé geleitet, sich entgegenarbeiten; wo die N
setze mehr ein aufgehäuftes Lappwerk und eine Frmv
des Spiels der mannigfaltigsten Leidenschaften M-
als das Probukt eines wohl angelegten Plans M
Gründung und Beftsiignng allgemeiner Glückseligkeit,
überall sich widersprechend, äusserst drückend, »»'
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ber Emporsteignng eines achten Nationalreichthums
l'iiiterliech; wo die Strafgesetze mehr vom Geist der

Rachsucht, als vom Zweck der Besserung und Um
schädlichmachung schlechter verdorbener Bürger beseelt

sind, und die Spuren der Entvölkerung und Jntoie-
ranz nach sich lassen ; wo die Hand der Uuwissen-

heit, der Roheit, oder der Faktionen blutdürstig oder
nachläßig die Anwendung leitet, und zu allen mögli-
chcn Ungerechtigkeiten führt; wo es beinahe überall
an Verhütung der Verbrechen und guten Erziehungs-
anstauen fehlt; wo die Nation nicht nur gebeugt
und in eine stumpfe, leidende, nustrauische Stirn-
mung herabaedrückt, sondern durch eine Reihe ab-

wechselnder Wirkungen eines so unseligen Chaos selbst

schwindelt, durch Faktionen zerrissen und verwildert
ist.

Hier, BB. Gcsezgeber, würden die Ursachen

zu Begnadigungen am häufigsten vorkommen, aber
auch am unausführbarsten und unzweckmäßigsten
seyn. Hier sind die Strafen nirgends in einem an-
gemessenen Verhältniß zum Verbrechen, Greuel be-

sudelt die Gerechtigkeit Eine einzige Annäherung
zur Gerechtigkeit durch Begnadigung gebietet alle an
deren, und die Reme'ur aller derselben würde wegen
der Vielheit und Verschiedenheit in das Unendliche
fuhren', uud die bloß einzelnen zu den gerechtesten
Klagen und der Vermehrung des Misvergnügens
aller Art Anlaß geben. Würde man mit einem
Streich einer allgemeinen Amnestie allen diesen Un-
behülflichkeiten abhelfen wollen, und mit einem mal
alle Ketten und Kerker öffnen, und die Verbrecher
groß und klein in's Freie gehen lassen, was würde
aus allem, was Gerechtigkeit und Ordnung heißt,
und was aus einer sonst schon schwindelnden Nation
werden? Hiese dieß nicht die Ursachen dieser Uebel
begünstigen, um oft begnadigen zu können, und da-
mit diesen Prozeß in's Unendliche herum drehen?
Oder wer würde die Grenzlinie zwischen der im
Recht liegenden Auläßrgkeit oder Richtzuläßigkeit einer
l.'assifizirten Amnestie bei so mannigfaltigen Ab - und
Aufstufungen von Verbrechen und Milderttngsgrün-
den ziehen, und eine solche zweckmäßig einleiten
könnm Wird nicht hier das beste Mittel, allen
diesen Uebeln abzuhelfen, die schleunigst möglichste
Hebung der Ursachen selbst seyn? Wenigstens kön
neu hier, und so auch in jeder Staat-gesegschaft,
die Begnadigungen nur in höchst außerordentlichen
Fällen mit Zweckmäßigkeit gegeben werden, und im-
mer lauft es im Allgemeinen mit Begnadigungen
(nach den Begriffen Ihrer Commission) auf bas
hinaus : je mehr Unordnungen und Ungerechtigkeiten
sich in einem Staate aufhäufen, desto unmöglicher
wirb die Wiederherstellung der Gerechtigkeit und gu-
ter Ordnung auf dem Wege der Begnadigung, und
je gerechter eine Strafe ist, desto unzàssger muß

für diese sorgt, je seltener also eine Begnadigung
Statt findet, desto glücklicher ist ein Staat, und
umgekehrt.

Dieß, BB. Gesezgeber, sind die Gesichtspunk-
te, von denen Ihre Commission ausgeht, und nach
denen sie auch den von Ihnen ihr aufgetragenen Fall
beurtheilte; und wenn sie Ihnen hiemit eine Begna-
digung vorschlägt, so geschieht es nur in Folge der
geäusserten Grundsätze.

Ihre Commission untersuchte genau die Prozeß-
alten des Bürger Berchtolds, und fand, daß dieser
sich vielfältig bemühte, gegen alle liebreichen War-
nungcn die Flamme des Aufruhrs unter den so bra-
ven Bürgern Obwaldens in Ausbruch zu bringen,
und sich der Eidleistung entgegen zu setzen; er wollte
sich des Zeughauses bemeistern, und suchte einen
Kommandanten auf, sie zur Gegenwehr anzuführen;
er half Gesandte nach Schwanden, Schweiz, Lu-
zem und ins Entiibuch zu einem Einvcrständniß sen-

den; er wollte den Plan veranstalten, daß, wenn
der Pfarrer die Eidspredigt halten wolle, sie solche
nicht schicklicher hindern können, als wenn man wäh-
rend dem mit Stecken bewaffnet einen Psalter bete.
Alle Milderungsgründe, die von seinem Vertheidiger
angezeigt sind ruhen bloß auf seinem Alter von S5
Jahren, auf seiner Unwissenheit, (ob er gleich vor-
her ein Rathsglied war,) und 8 Kindern, die für
ihn um Gnade flehen.

Dieser Bürger wurde in Folge dieses Verbre-
chens und unter diesen Umständen vom Kankonsge-
richt Waidsietten unter dem 7. Okt. 1798 dahin ver-
urtheilt : »Daß er eine halbe Stunde mit einer Ru-
the in der Hand vor die Kirchcnthüre in Geysweyl
an einem Sonntage gestellt, drei Jahre ins Zucht-
Haus und Abtrag seines Theils Prozeßkosten verfällt
seyn soll. «

So wehe es Ihrer Commission thut, irgend einen
Menschen im Unglück zu sehen, so muß sie doch
dem Kantonsgericht. Gerechtigkeit wiederfahren lassen,
und findet keine Gründe zur Begnadigung für diesen
Bürger in einem zu sirengen Urtheil: alles, was für
diesen Bürger zur Empfehlung einer Begnadigung
spricht, liegt in den unvorhergesehenen Unglücksfäl-
ien, die diesem Bürger im Zuchthaus zugestoßen sind,
daß er vom Schwindel behaftet wurde, und sich ein
Bein brach das nach dem Zeugniß der -Wundärzte
lahm bleibt, und hiedurch gegen die Absicht des Ur-
theils die Strafe erschwert würbe; aus diesem Be-
weggrund schlägt Ihnen die Commission folgenden
Beschluß vor:

In
An den Senat.

Erwägung, daß Joseph Berchtold von
die BM-adisung werden, und je mehr em.StaaftGsyswevl im Canton WäldMtttn, durch die Wür-
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kung des Gefängnisses seine Gesundheit verloren/
und mit Schwindel behaftet wurde;

In fernerer Erwägung, daß er sechs und sin:ft
zig Jahr alt, und das Ungluk gehabt, ein Bein zu
brechen, und nicht mehr radical hergestellt werden
kann;

Hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

Dem Bürger Joseph Berchtold von Geysweyl
Canton Waldstätten, den Rest seiner Zuchthausstrafe
in eine so lange Eingrenzung in die Gemeinde seines
Wohnorts zu verändern.

Zuschrift der Munizipalität der Gemeinde Fryburg
an die gesetzgebenden Ruthe.

Fryburg den 16. Jan. i8->o.

Bürger Gesezgeber!

Der Tag des siebenten Januars bietet dem eben
so dankbaren als erstaunten Helvetien ein Schauspiel
dar, würdig der Abkömmlinge Tells und werth in den
Jahrbüchern der Freiheit aufgezeichnet zu werden.

Wohlthätige Umwälzung, wundervolle Schöpfung
des Patriotism, durch euch sind eure Urheber unsterlft
lieh geworden in der Heivetier Herzen und in Hel-
vetiens Annalen.

Endlich, nach empörendem Kampfe, haben dann
also die rechtschaffnen und edeldenkenden Bürger,
des Vaterlandes ächte Freunde, die von Berechtig-
keit und Mäßigung beseelten Patrioten, über die

Heuchler, über die Ehrgeitzigsu, über die rasenden
Patrioten den Sieg davon getragen; Dank sey dafür
jenen großdenkeudeu Männern, jenen mmhvokley Ge-
setzgebern gebracht, die jedes Hinderniß überwanden
und keine Gefahr achteten, um aus den Bedrückungen
und Ränken eines die Finsterniß bebenden Triumvi-
rats und seiner elenden Söldlinge -- ein Vaterland
zu retten, das von äußern Feinden verheert., der

Anarchie und einer vollständigen Auflösung im Innern
nahe War -» An die Stelle der Verzweiflung ist an

jenem Tage die Hoffnung, au jene des Schreckens
das Zutrauen, Höchschätzung an die Stelle der Ver-
«chtung, Ruhe an jene der Wuth getreten, bald wirk
brüderliche Eintracht gefunden werden, wo bürgerliche
Zwietracht war..

Wir haben Gesetzgeber wiedergefunden, die ihrer
selbst und des Volkes, dessen Stelle sie vertreten,
würdig sind. Ihr vermöget, wir nstssen es wohl
tugendhafte Gesetzgeber, weder alle die Uebel von

uns abzuwenden, die uns drücken, nsch die Gefahr
reu alle, von denen wir bedroht sind; die Mittel
hiezu hängen von äusser» Verhältnissen ab, die nicht
in eurer Gewalt sind; — aber ruhig wird wenigstens
von nun an der rechtschaffene Bürger im Schooße der
Seinen, unter dem Schutze der Gerechtigkeit und der
Gesetze ruhen, ohne vor Folgen nächtlicher und wil-
der Complotée, ohne vor der WMühr der Despoten
zittern zu müssen; der Hausvater wird ungestört an
dem Glücke seiner Kinder arbeiten, sein Vaterland
und dessen Beschützer lieben, und mit Ergebung und
Muth die Verhängnisse kragen, die die Regierung
nicht abzuwenden vermochte; der Bösewicht allein,
seinen Gewissensbissen und zu später Reue überlassen,
wird zittern und der Gerechtigkeit rächenden Arm,
der ihn erreichen wird, fürchten.

Und warum traf er noch nicht dieser rächende

Arm? — Soll, nach dem ?tm Januar die Tugend
mit dem Laster vermengt bleiben, und soll es Uebel-

gestutzten weiter gestattet seyn, gerechte Maaßregeln
son denen das Heil des Vaterlandes abhieng,
als Werk der Ränkesucht und der Factions» dar-
zustellen?

Die Gemeinde Fryburg wird nun keine aus dem

Koch gehobene Emissarien mehr zu fürchten haben,
von einem eben so unfähigen als freiheitsmörderischen
Direktorium ausgespieen, um Schlachtopftr in ihrer
Mitte zu suchen und um Strafbare auszuspähen.

Empfangen Sie, tugendhafte und patriotische
Bürger, den Ausdruck unsers lebhaftesten Dankes,
empfangen Sie den Ausdruck der Dankbarkeit des

ganzen Helveriens, diese einzige Belohnung für den

Mann von Ehre, einzige aber wahre und würdige
Belohnung für den, der dem Glücke seiner Mitmen-
schen sich widmet. Wenn von Ehrsucht getriebene
Patrioten, wenn heuchlerische Freiheitsapostel, wenn
schaamlose Ränkeschmiede, welche Steile sie auch

bekleiden sollten, gegen das öffentliche Wohl sich zS
verschwüren, und gegen ein Vaterland, das mit lim
dankbaren nur allzu nachsichtig ist — Verrath amr-
zetteln fortfahren sollten, dann zahlen Sie, B. G., auf

den Eifer und die Ergebenheit der gesamten Gemeinde
Fryburg — Wir sagen der ganzen Gemeinde, Mm
ner, Frauen und Kinder - denn unter 5

üooo Seelen würden wir es nicht wagen, zwMÄ
zu zählen, die uns widersprechen möchten.

Gruß und Ehrfurcht.

Mo utenach, Präs.

Lh. Schallcch Secr.
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G e f e z g e b u n g.

Grosser Rath, 17. Januar.
Präsident: Delves^

Folgendes Gutachten wird in Berathung ge-
nommen:

Anden Senat:
In Erwägung auf die Bittschrift des Kantons-

gerichts vom Leman, welches sich über einen Be-
schluß oder Kreisschreiben des Justizministers vom
iy. Oktober beschwert, durch welchen derselbe den
Kantonsgerichten vorschreibt, allein alle Criminal-
fälle zu behandeln.

In Erwägung, daß es dem Justijminister nicht
zustehe, Gesetze zu machen.

In Erwägung, daß die Constitution im 97. Art.
sagt: „Das Kantonstribunal spricht in erster In-
»stanz über Haupt-Criminalsachen, und in lezter Jn-
„stanz über die Criminalprozesse und über die Civil-
„und Polizeisachen."

In Erwägung, daß der Unterschied zwischen
Haupt - Criminalsachen und kleinern Criminalfällen
bestimmt in dem § 88 der Konstitution festgesezt ist,
welcher will, daß der oberste Gerichtshof „ohne Ap-
„pellation die Criminalsachen, welche die Todesstrafe,
„oder die Einsparung, oder die Deportation auf
»zehn Jahre, oder mehr nach sich fübren, richte."

rn Erwägung, daß weil das Kantonsgerichk
sich nur in lez ter Instanz mit den Criminalsachen,
welche nicht Haupt - Criminalfalle sind, oder fn die
Classe derjenigen, weiche der 5 88 bezeichnet gehören,
beschäftigen soll, es daraus folgt, daß die einzige
verfassungsmäßige Gewalt, welche dieselben in er-
sier Instanz beurtheilen solle und könne, die Di-
striktsgenchte sind.

In Erwägung, daß wenn schon der § 102 der
Konstitution die m ndcrn Gerichtshöfe der Distrikte
also nur unter dem Gesichtspunkte der Civil - und
Polizeisachen anzusehen scheint, dennoch die Auslas-
wng der mindern Criminalfalle dem heitern Sinn,
«elcher sich aus den vorhergehenden Artikeln ergiebt,

nichts benehmen kann, und das um so weniger, d»
nichts sich so sehr den Polizeysachen nähert, als die
Bestrafung der mindern Verbrechen.

In Erwägung, daß wenn man die Verfassung
in einem andern Sinn verstehen würde, man das
durch die Bürger des Rechts berauben würde, in
einer ganzen Classe von Criminalfällen sich an ein
Appeliationsgericht zu wenden.

In Erwägung, daß die Bekanntmachimg des
peinlichen Gcsezbuches keineswegs behindert, daß
man in den Strafen, welche dasselbe festftzt, den
gleichen Unterschied zwischen Hauptverbrechen und
den mindern Fällen finde, welche der H 88 der Kons
stitution fesisezt.

Aus diesen Beweggründen
hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,,

beschlossen:
1) Daß das Cirkularschreiben des Jnstizministers

vom iy. Oktober aufgehoben und ohne Wirkung ers
klart seyn soll, so wie jeder andere Beschluß, oder
jede andere Verfügung weiche in diesen: Fach dem
Willen der Konstitution zuwider seyn könnte.

2) Gegenwärtiges Gesez soll gedruckt, öffentlich
bekannt gemacht und angeschlagen werden.

Kühn. Es muß jedermann auffallen, daß die
Abtheilungen der richterlichen Gewalten in der Con»
stitution äusserst unbestimmt sind, und daher auch
entsteht die Frage, die vor uns liegt. Der 97. §»
der Constitution spricht von der ersten Instanz m
Hauptccjmmalfällen, aber nirgends stellt die Constis
tution einen andern Crimiualrichter auf; denn die
Distriktsgerichte, welche der 102. § der Constitution
aufstellt, sind keine Criminalgenchte, und können keis
ne seyn, weil weder öffentliche Ankläger noch andere
Crimmalgerichtsanstalten sich bei denselben befinden.
Hieraus ergjcbt sich also, daß einige Criminalprozesse
nicht appellabel, sondern einzig den Cassatlonen im
Fall von Unregelmäßigkeit unterworfen sind, und
ohne der Constitution Gewalt anzuthun, können àhievo» nicht abgehen, und also auch nicht das sehr
zweckmäßige Arrete des Justizministers cassiren, sow
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dem ich trag« am' Tagesordnung über dieses uns
vorgelegte Commissàsîgutachttn an.

Custsr ist gleicher Meinung, und behauptete
unsere bisherigen Gesetze seyen ganz mit dem Arrete
des Justizminisiers gleichförmig.

Man geht über dieses Gutachten zur Tages--
»rduung.

Pellegrini, im Namen einer Cowmissinn,
tragt daraus an, die Wahlen der Wahlversammlung
des Kantons Zürich als gültig zu erklären, weil
nichts constitutionswidriges in denselben vorham
den ist. -

ì Cartier weiß, daß ein Pfarrer zum Senator
in Zürich gewählt wurde, und da dieses der Cvnsti-
Altion zuwider ist, so wünscht er hierüber Auskunft
zu erhalten.

E seh e r. In der Wahlversammlung don Zurich
ward B. Pfarrer Tobler von Velthcim zum Sena-
tor ernannt, und er nahm die Stelle an; in der

Zwischenzeit, wahrend der die Wahlversammlung
«jonrnirt wurde, besann sich dieser constiturionswi-
drige Senator eines bessern; er gab seine Pfarrei
auf, entsagte dem geistlichen Stand, und als die

Wahlversammlung wieder zusammen kam wurde
die erste Wahl für ungültig erklärt, und dreier weit-
»ich gewordene B. Tobler nun zum zweitenmal ge-

wählt; folglich ist nun diese Wahl wenigstens nicht
dem Buchstaben der Constitution zuwider, und asio

genehmige man auf dieses begründet die Wahlen von
Zürich.

Dieser Antrag wird angenommen.
Gysendörfer, im Namen einer Commission,

trägt darauf a» die Wahlen der Wahlversamm-
ìuug des Kantons Linth als gültig nns wnintutions-

st o r
^wuß'te wohl, daß die Wahlversamiw

luna d-efts Kantons so sorgfältig zu Werke gegan-

ae r, daß keine Unregelmäßigkeiten dabei vorfallen

wnüten; doch weiß er daß das Dnàium eimge

-Beamttn entfette, welches vielleicht auf illegale Au

Mt geschah, daher er die Genehmigung der Wêw
nur bedingt angedeihen laßen will, mjoftrn ktwe

c-earnndets Klagen wider jene Entfttzungcn eucycmen.
^ Bleß weiß, daß verschiedene Entsetzungen von

den wackersten, thätigsten, und biedersten Beamten

<iat- hatten; allem da dieselben ganz zufrieden sind,

in den Privatstem!) zurülzutreten, fo stimmt

die Wahlversammlung keine Einwendung gegen diet'«

Entsetzungen gemacht, sondern dieselben anerkannt
hat.

Escher. Es ist ein bestimmtes Gesez erlassen
worden, welchem zufolge all? vor dem Eintritt der
Oestreicher in Hcivckien vorhanden gewesene Beamte
wieder an ihre Stellen zurüktreten sollen; folglich
wurden hierdurch alle jene willkührliche Direktorialem-
setzungen aufgehoben, und die Wahlen, die Folge
von diesen sind, können, ohne Widerspruch mit um
serm eigenen Gesez, nicht für güllig erklärt werden,
besonders nicht, da wir auch ein Gesez Wider freu
willige Entlassung von den Aemtern haben. Ich stimme
also, wie Anderwcrth, zur ZurrMveisung an die
Commission.

Das Gutachten wird angenommen.
(Die Fortsetzung folgt.

^ ^endorser stimmt Bleß Anzeigen und An--

bu.
^,'cht zum Gutachten firm--. ^

wir k-'ine solche unrechtmäßigen Eutscuuri- » wung, durch und gegen wen es angesprochen wa

^ können er fodert Z..- „ den dürft, nur in das Gebiet des Richters gehöre,
aen billigen und geacyMMN ronnru, cc » ..â !v >/>

Beilagen zu der in N. 25 abgedrukten
Botschaft über die Entschädigungsbe-
gehren der Patrioten ill Zürich und.
Fryburg.

Beilage
Bürger Direktoren!

Da Endànèerzcichneter durch den von Ihnen
hierzu eigens bestellten Bürger Regierungscommissair
Tobler aufgefordert worden, in Folge des, unterm
cy. October vorigen Jahrs über das Entschädigung^
gesuch erlassenen Dekrets, eines der vorgeschlagenen
Distriktsgerichte zu verwerfen; so findet er sich ge-
nölhiget, gegen dieses Dekret mit folgenden geziemen-
oen Borsteüui'.gen bei Ihnen einzukommen.

Allererst ist dasselbe abgefaßt worden, ohne
daß die gesetzgebenden Rathe die Angesprochenen je-
mals aufgefordert haben, ihre allfälligen Einwcndun-
gen gegen die suchende Entschädigung vorzubringen;
ungeachtet hingegen Mitglieder, weiche sich selbst als
Ansprecher oargaven, bei der Berathung zugegen
gewesen sind und mitgesiimmt haben.

Hier nach st ist zu bemerken, daß das lezte

Considérant des Dekrets also lautet: »In Erwägung
» endlich, daß, wenn es einerseits i» der Obliegen-

» hcit des Gesetzgebers des wiedergebornen Helvetians
»liegt, die Heiligkeit von Grundsätzen zu erklären,

»weiche, indem sie die Unschuld der Freiheitsmach-

„ rer in ihren eigentlichen'Glanz treten laßt, ihrem
» dadurch gerechte Wiebervergeicuug verheißt, ander!

» feiks die Anwendung des Gesetzes und die AeM

qcn viUîgen
Dikweisung an die Commmwu.

Cartier ist Anderwecchs Meinung.
Schlumps ist Bießesss Meinung, weil sewst

Es entscheidet also hierdurch der Gesetzgeber

lieh, daß eine Entschädigung geleistet werden mG,
und zwar in Kraft der Grundsätze der helvemche"
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